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Finanzielle Versorgung 
während des aktiven Wehrdienstes 

auf Zeit und in militärischen Berufen
§3

(1) Soldaten auf Zeit, Unteroffiziere auf Zeit, Offiziere auf 
Zeit, Berufsunteroffiziere, Fähnriche und Berufsoffiziere er
halten als Besoldung Dienstbezüge, Zulagen und Zuschläge.

(2) Die Dienstbezüge umfassen:
a) die Vergütungen der Soldaten während des aktiven 

Wehrdienstes auf Zeit,
b) die Vergütungen der Unteroffiziersschüler, Fähnrichschü

ler und Offiziersschüler,
c) die Vergütungen der Unteroffiziere, Fähnriche und Offi

ziere für die Dienstgrade und die Dienststellungen,
d) die Vergütungen für das Dienstalter.
(3) Die Vergütungen für die Dienstgrade gemäß Abs. 2 

Buchst, c unterliegen dem gesetzlichen Lohnsteuerabzug. Alle 
anderen Bestandteile der Besoldung sind lohnsteuerfrei.

§4
Soldaten auf Zeit, Unteroffiziere auf Zeit, Offiziere auf Zeit, 

Berufsunteroffiziere, Fähnriche und Berufsoffiziere unterlie
gen der Pflichtversicherung nach der Versorgungsordnung der 
Nationalen Volksarmee. Die Beitragszahlung sowie die Lei
stungsansprüche ergeben sich aus der Versorgungsordnung.

§5
Staatliches Kindergeld und Ehegattenzuschlag werden ent

sprechend den Rechtsvorschriften gezahlt.

Finanzielle Versorgung 
während des Reservistenwehrdienstes

§6
Wehrpflichtige erhalten für die Dauer der Reservistenausbil

dung und der Reservistenqualifizierung nach den §§ 34 und 35 
des Wehrdienstgesetzes Wehrsold und Zuschläge sowie einen 
Ausgleich nach § 7.

§7
(1) Auf der Grundlage der bestehenden Arbeitsrechtsver- 

hältnisse wird durch die staatlichen Organe sowie die Kom
binate, wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Einrichtungen, 
Genossenschaften, gesellschaftlichen Organisationen und Ver
einigungen (nachfolgend Betriebe genannt) ein monatlicher 
Ausgleich in Höhe des Durchschnittslohnes2 3 gezahlt. Der Aus
gleich ist lohnsteuerpflichtig4 und unterliegt der Beitrags
pflicht zur Sozialversicherung wie Lohn. Der errechnete Netto
lohn wird um 20 %, jedoch mindestens um monatlich 80 M 
gekürzt.

(2) Die Festlegungen des Abs. 1 gelten auch für die Mitglie
der von sozialistischen Genossenschaften. Die Berechnung er
folgt nach den für sie geltenden Bestimmungen.

(3) Studenten erhalten ihr Stipendium, das um monatlich 
80 M gekürzt wird, weiter.

(4) Wehrpflichtige, die keine Zahlungen nach den Absätzen 1 
bis 3 erhalten, können für nachgewiesene Einkommensminde
rungen einen Ausgleich bei dem für ihren Wohnsitz zuständi
gen Rat des Kreises beantragen. Der Ausgleich ist so zu be
messen, daß unter Berücksichtigung des gezahlten Wehrsoldes

2 Z. Z. gelten:
— Verordnung vom 4. Dezember 1975 über die Gewährung eines staat

lichen Kindergeldes sowie die besondere Unterstützung kinder
reicher Familien und alleinstehender Bürger mit 3 Kindern (GBl. I 
1976 Nr. 4 S. 52),

— Verordnung vom 29. Oktober 1981 über die Erhöhung des staatlichen 
Kindergeldes für das 3. und jedes weitere Kind (GBl. I Nr. 33 S. 381),

— Verordnung vom 28. Mai 1958 über die Zahlung eines Ehegatten
zuschlages (GBl. 1 Nr. 35 S. 441).

3 Z. Z. gilt die Verordnung vom 21. Dezember 1961 über die Berech
nung des Durchschnittsverdienstes und über die Lohnzahlung (GBl. II 
Nr. 83 S. 551; Ber. GBl. II 1962 Nr. 2 S. 11) in der Fassung der Zweiten 
Verordnung vom 27. Juli 1967 (GBl. II Nr. 73 S. 511; Ber. GBl. II Nr. 118 
S. 836).

4 Die Berechnung erfolgt entsprechend der Zusammensetzung des 
Ausgleichsbetrages.

für die Zeit der Reservistenausbildung und der Reservisten
qualifizierung der Unterhalt der Familienangehörigen der 
Wehrpflichtigen gesichert ist sowie notwendige und unab
wendbare Aufwendungen gedeckt sind.

(5) Der Ausgleich nach den Absätzen 1, 2 und 4 sowie das 
gekürzte Stipendium nach Abs. 3 sind für die Dauer der 
Dienstunfähigkeit infolge Krankheit oder Dienstbeschädigung 
während der Reservistenausbildung und der Reservisten
qualifizierung weiterzuzahlen.

§ 8
Die Festlegungen des § 7 gelten auch für Wehrpflichtige für 

die Dauer der Reservistenübung nach § 36 des Wehrdienst
gesetzes: Der Ausgleich und das Stipendium werden jedoch 
nicht gekürzt.

§ 9
Staatliches Kindergeld und Ehegattenzuschlag werden von 

den staatlichen Organen und Betrieben nach den Rechtsvor
schriften gezahlt.

§10
Sonstige Bestimmungen

(1) Für die Dauer einer Untersuchungshaft oder einer uner
laubten Entfernung besteht kein Anspruch auf Besoldung so
wie auf andere Zahlungen nach dieser Verordnung.

(2) Während des Vollzugs einer Strafe mit Freiheitsentzug 
wird eine Vergütung nach besonderen Bestimmungen gezahlt.

Schlußbestimmungen
§11

Die Festlegungen der §§ 1 und 2 sowie 6 bis 10 gelten auch 
für den Dienst in den Organen nach § 2 Abs. 3 des Wehrdienst
gesetzes entsprechend. Die zuständigen Minister erlassen dazu 
die innerdienstlichen Regelungen im Einvernehmen mit dem 
Minister für Nationale Verteidigung.

§12
(1) Der Minister für Nationale Verteidigung erläßt Durch

führungsbestimmungen oder trifft in militärischen Bestim
mungen Festlegungen über

a) die Besoldung im Rahmen des Lohnfonds,
b) Entschädigungs- und Übergangszahlungen,
c) die Bildung und Verwendung des Prämienfonds,
d) die soziale Versorgung auf der Grundlage staatlicher Re

gelungen oder der Versorgungsordnung,
e) die Besoldung während der Mobilmachung und im Ver

teidigungszustand.
(2) Der Minister der Finanzen erläßt im Einvernehmen mit 

dem Minister für Nationale Verteidigung zu den §§ 7 und 8 
Durchführungsbestimmungen.

§13
Die Verordnung vom 21. Dezember 1961 über die Berech

nung des Durchschnittsverdienstes und über die Lohnzahlung 
(GBl. II Nr. 83 S. 551) wird wie folgt ergänzt:
1. Im § 2 Abs. 2 wird als Buchst, d eingefügt:

,,d) Reservistenwehrdienst geleistet hat.“
2. Im § 3 Abs. 2 wird als Buchst, i eingefügt:

,,i) der Ausgleich bei der Ableistung des Reservisten
wehrdienstes.“

§14
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1982 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) Verordnung vom 24. Januar 1962 über die Besoldung der 

Wehrpflichtigen für die Dauer des Dienstes in der Na
tionalen Volksarmee — Besoldungsverordnung — (GBl. II 
Nr. 7 S. 49),

b) Verordnung vom 27. Mai 1964 zur Änderung der Besol
dungsverordnung (GBl. II Nr. 60 S. 558),


